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 Die Hausordnung gilt für alle Dienstgebäude des Jobcenters Berlin Mitte. 

 Der Aufenthalt innerhalb des Dienstgebäudes ist Besucherinnen und Besuchern aus-
schließlich in den zugewiesenen Räumen und nur während der Sprechzeiten oder nach 
Terminvereinbarung gestattet.  

 Durch Wahrung gegenseitiger Rücksichtnahme und Umsicht sind Lärmbelästigungen, 
Gefährdungen und respektloses Verhalten zu unterlassen. 

 Es werden keine Formen von körperlicher Gewalt, Bedrohungen, erheblichen verba-
len Belästigungen, sexuellen Übergriffe, Stalking und Mobbing akzeptiert. Zuwider-
handlungen werden unverzüglich zur Anzeige gebracht. 

 Das Mitführen von Waffen jeglicher Art ist untersagt. 

 Fotografieren, Interviews, Film- oder Tonaufnahmen, die Durchführung von Befragungen, 
Sammel- und Unterschriftsaktionen, der Aushang von Plakaten, das Auslegen von Infor-
mationen sowie jegliche Verkaufsaktivitäten sind grundsätzlich untersagt. Ausnahmege-
nehmigungen können durch die Geschäftsführung oder dessen Beauftragten erteilt wer-
den.  

 Der Konsum und der Handel von/mit Alkohol und Drogen sind verboten. 

 Das Rauchen im gesamten Dienstgebäude, einschließlich der Treppenhäuser und Flure, 
ist nicht gestattet. 

 Die Einrichtungen des Gebäudes sind pfleglich zu behandeln. Mutwillige Beschädigungen 
und Verschmutzungen am Gebäude und den Einrichtungsgegenständen sowie der Miss-
brauch von Notrufeinrichtungen werden zur Anzeige gebracht und mit Schadensersatzfor-
derungen geahndet. 

 Bei Gefahr/Alarm müssen die Anordnungen des Personals/Wachschutzes und der 
Sicherheitskräfte (Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst) auch im eigenen Interesse strikt be-
folgt werden. Bei Alarm ist die Benutzung der Aufzüge strengstens untersagt. 

 Das Mitbringen von Tieren ist untersagt, ausgenommen sind Blindenführhunde.  

 Die Benutzung von Sportgeräten jeglicher Art (z.B. Inlineskates, Skateboards, Rollern) ist 
nicht gestattet.  

 Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung können die Erteilung eines Hausverbotes 
bzw. eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. 
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